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Drucksachen-Nr.

2809/2014-2020

Informationsvorlage der Verwaltung

Grem ium Sitzung am Beratung

Haupt- und Beteiligungsausschuss UA Public Corporate
Governance Kodex

03.03.2016 öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Reihenfolge/Priorisierung von Themen zur Beratung im Unterausschuss

Sachverhalt:

1. Mit Informationsvorlage Drucksachen-Nr. 2682/2014-2020 hatte die Verwaltung für die Sitzung
des Unterausschusses am 04.02.2016 aus ihrer Sicht Themen benannt, die für die
Beratung/Befassung im Unterausschuss relevant sein könnten. In der Sitzung des
Unterausschusses ist als weiteres Thema „Berichtswesen zum Kodex“ benannt worden. Die
Verwaltung wurde aufgefordert, ihrerseits einen Vorschlag zur Reihenfolge/Priorisierung der
Beratung der verschiedenen Themen vorzulegen. Diesem soll mit der heutigen
Informationsvorlage nachgekommen werden.

2. Anlass für die Einrichtung des Unterausschusses war die Beschlussfassung im Haupt-und
Beteiligungsausschuss am 29.10.2015. Danach sollte der Unterausschuss die Erfahrung mit
dem Umgang und den im  Kodex enthaltenen Regelungen reflektieren mit dem Ziel, bis Ende
des 1. Quartals 2016 ein Ergebnis zu erzielen. Zu den Einzelheiten wird im Übrigen auf das
Protokoll der vorgenannten Sitzung verwiesen.

3. Sofern diese (zeitliche) Zielsetzung annähernd erreicht werden soll, bietet es sich aus Sicht
der Verwaltung an, zunächst die begonnene Diskussion zum Kodex weiterzuführen und
zeitlich nachfolgend die weiteren Themenstellungen gemäß der Vorlage Drucksachen-Nr.
2682/2014-2020 und der Ergänzung Berichtswesen zu erörtern. Darüber hinaus ist in
einzelnen Beteiligungen die Frage aufgekommen, wie mit der Teilnahme von Gästen an
Aufsichtsratssitzungen umzugehen sei. Auch hierzu könnte sich eine Diskussion und generelle
Regelung in einer der nachfolgenden Sitzungen anbieten.

4. Die vorherige Beratung im Rat der Stadt am 30.10.2014 zur Ergänzung des Kodex war im
Übrigen bereits Veranlassung für die Verwaltung, bei den städtischen Beteiligungen und
Tochtergesellschaften nachzufragen, inwieweit dort aufgrund der zurückliegenden Praxis sich
Anhaltspunkte für eine Überarbeitung bzw. Fortschreibung des Kodex ergeben haben.
Durchgängig hat sich im Ergebnis daraus kein zusätzlicher Aspekt ergeben, sodass aus Sicht
der Verwaltung auf Grundlage der Vorlage Drucksachen-Nr. 2800/2014-2020 nunmehr die
Diskussion zum Kodex fortgeführt werden könnte.

Löseke / Stadtkäm m erer Wenn die Begründung länger als drei
Seiten ist, bitte eine kurze
Zusammenfassung voranstellen.




